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Hochwohlgeborener Herr Landrichter 

 
Hochgeschätzter Herr Vetter ! 

 
 Der Herr Professor Kleinenberg hat mir zwar im vorigen Sommer gesagt, daß er bey 
Sr. Kayserl. Estl. Majestät um Befreiung seines Sohnes von der dictierten Gefängnisstrafe 
angesucht habe, und zugleich den Wunsch geäußert, daß die Vollziehung des Urteils bis zur 
bald zu erwartenden allerhöchsten Resolution ausgesetzt werden möchte, worauf ich erwi-
derte: daß falls das Landgericht die Erfüllung des Urteils aussetzen sollte, das Hofgericht, da 
kein Bericht hierüber vorgeschrieben worden, die Aussetzung ignorieren werde.  
 
 Dieses habe ich nicht als Hofgerichts Praeside sondern als Freund erwähnet und nur 
als Freund wiederhole ich Ihnen solches, denn sobald es als Folgerung officiell bekannt wür-
de, daß dessen Urteil noch nicht erfüllt worden, müßte dasselbe auf die baldige Erfüllung 
dringen..Ich bitte daher, daß das Kayserl. Landgericht bei der Behandlung dieser Sache auf 
meine privatim geäußerte Meinung keine Rücksicht nehme. 
 
 Der Landräthin von Taube bitte ich meine aufrichtigste Hochachtung und Ergeben-
heit zu versichern und derselben zu eröffnen, daß im Hofgericht keine testamentarische Dis-
position ihres verstorbenen Herrn Gemahls vorhanden. 
 
 Eine Frau namens Bolten, geb. Kohr, welche bey des seelgen Grafen Ipelstroem in 
Ültzen als Hofmutter gedient, macht Ansprüche ihres rückständigen Lohnes und versichert, 
daß sie sich beym Landgericht, als dasselbe zum Verkauf der Ipelstroem Effekte in Ültzen 
gewesen, gemahnt hat, und vom Landgericht die Versicherung erhalten, daß ihre Forderung 
aufgenommen und dem Hofgericht unterlegt werden würde. Da dieses nicht geschehen und 
das Hofgericht ihr bey ermangelndem Beweis nichts zusprechen kann, ich aber sehr wün-
sche, dieser armen Frau zu ihrem verdienten Lohn zu verhelfen, so würden Sie mich sehr 
verbinden, falls sie sich wirklich in Ültzens beim Gericht gemeldet haben sollte, darüber ein 
Gerichts-Attestat anfertigen zu lassen, damit das Hofgericht Veranlassung hat, auf ihr Ge-
such zu reflectieren. 
 
 Mit aller Hochachtung habe ich die Ehre zu seyn, 
 

meines hochgeschätzen Herrn Vetters 
 

gehorsamster Diener 
 
Riga, d. 19ten Oct. 1807  Rennenkampff 


